
Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und 
Befugnisse (Konsulargesetz) 

- AUSZUG - 

KonsG 

Ausfertigungsdatum: 11.09.1974 

Vollzitat: 

"Konsulargesetz vom 11. September 1974 (BGBl. I S. 2317), zuletzt geändert durch Artikel 2 

Abs. 7 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122)" 

 

Eingangsformel  

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz 
beschlossen: 

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Die konsularischen Aufgaben im allgemeinen 

Die Konsularbeamten (Berufskonsularbeamte oder Honorarkonsularbeamte) sind 
berufen,  
 
-   bei der Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
    Deutschland und dem Empfangsstaat, namentlich auf den 
    Gebieten außenwirtschaftlicher und entwicklungspolitischer 
    Beziehungen, des Verkehrs, der Kultur und der Rechtspflege 
    mitzuwirken, 
 
-   Deutschen sowie inländischen juristischen Personen nach 
    pflichtgemäßem Ermessen Rat und Beistand zu gewähren.  
 

§ 2 Übertragene konsularische Aufgaben 

Die Konsularbeamten sind berufen, die Aufgaben und Befugnisse wahrzunehmen, 
die ihnen durch dieses Gesetz oder andere Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
übertragen werden, insbesondere auf folgenden Gebieten,  
 
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, 
- Paß- und Sichtvermerksangelegenheiten, 
- Personenstandsangelegenheiten, 



- Mitwirkung bei der Erledigung von Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
und bei Nachlaßangelegenheiten, 

- Beurkundungen, Legalisation ausländischer und Echtheitsbestätigung inländischer 
öffentlicher Urkunden, 

- Schiffahrtssachen und Seemannsangelegenheiten, 
- Erledigung oder Übermittlung von Rechtshilfeersuchen, 
- Zustellungen, 
- Überwachung der Einhaltung von Verträgen. 

§ 3 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben 

(1) Für die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben gelten die allgemeinen 
Rechtsvorschriften, soweit dieses Gesetz keine besonderen Regelungen enthält. 
(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben die Konsularbeamten das Ansehen 
und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland nach besten Kräften zu 
schützen und zu fördern. 
(3) Berufskonsularbeamte können sich - soweit erforderlich - bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben in Rechtsangelegenheiten des Rates und der Hilfe eines im 
Empfangsstaat zugelassenen Anwaltes ihres Vertrauens bedienen. 

2. Abschnitt 
Einzelne Konsularische Aufgaben und Befugnisse 

§ 10 Beurkundungen im allgemeinen 

(1) Die Konsularbeamten sind befugt, über Tatsachen und Vorgänge, die sie in 
Ausübung ihres Amts wahrgenommen haben, Niederschriften oder Vermerke 
aufzunehmen, insbesondere  

 
1. vor ihnen abgegebene Willenserklärungen und eidesstattliche Versicherungen zu 
beurkunden, 
 
2. Unterschriften, Handzeichen sowie Abschriften zu beglaubigen oder sonstige 
einfache Zeugnisse (z.B. Lebensbescheinigungen) auszustellen. 
 
(2) Die von einem Konsularbeamten aufgenommenen Urkunden stehen den von 
einem inländischen Notar aufgenommenen gleich. 

(3) Für das Verfahren bei der Beurkundung gelten die Vorschriften des 
Beurkundungsgesetzes vom 28. August 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1513) mit 
folgenden Abweichungen:  

 
1. Urkunden können auf Verlangen auch in einer anderen als der deutschen Sprache 
errichtet werden. 
 
2. Dolmetscher brauchen nicht vereidigt zu werden. 
 
3. Die Abschrift einer nicht beglaubigten Abschrift soll nicht beglaubigt werden. 
 



4. Die Urschrift einer Niederschrift soll den Beteiligten ausgehändigt werden, wenn 
nicht einer von ihnen amtliche Verwahrung verlangt. In diesem Fall soll die Urschrift 
dem Amtsgericht Schöneberg in Berlin zur amtlichen Verwahrung übersandt werden. 
Hat sich einer der Beteiligten der Zwangsvollstreckung unterworfen, so soll die 
Urschrift der Niederschrift dem Gläubiger ausgehändigt werden, wenn die Beteiligten 
keine anderweitige Bestimmung getroffen haben und auch keiner von ihnen amtliche 
Verwahrung verlangt hat. 
 
5. Solange die Urschrift nicht ausgehändigt oder an das Amtsgericht abgesandt ist, 
sind die Konsularbeamten befugt, Ausfertigungen zu erteilen. Vollstreckbare 
Ausfertigungen können nur von dem Amtsgericht erteilt werden, das die Urschrift 
verwahrt. 

§ 12 Entgegennahme von Erklärungen 

Die Konsularbeamten sind befugt,  

 
1. Auflassungen entgegenzunehmen, 
 
2. eidesstattliche Versicherungen abzunehmen, die zur Erlangung eines Erbscheins, 
eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder eines Zeugnisses über die Fortsetzung 
der Gütergemeinschaft abgegeben werden, 
 
3. einem Deutschen auf dessen Antrag den Eid abzunehmen, wenn der Eid nach 
dem Recht eines ausländischen Staates oder nach den Bestimmungen einer 
ausländischen Behörde oder sonst zur Wahrnehmung von Rechten im Ausland 
erforderlich ist. 

§ 13 Legalisation ausländischer öffentlicher Urkunden 

(1) Die Konsularbeamten sind befugt, die in ihrem Amtsbezirk ausgestellten 
öffentlichen Urkunden zu legalisieren. 
(2) Die Legalisation bestätigt die Echtheit der Unterschrift, die Eigenschaft, in welcher 
der Unterzeichner der Urkunde gehandelt hat, und gegebenenfalls die Echtheit des 
Siegels, mit dem die Urkunde versehen ist (Legalisation im engeren Sinn). 
(3) Die Legalisation wird durch einen auf die Urkunde zu setzenden Vermerk 
vollzogen. Der Vermerk soll den Namen und die Amts- oder Dienstbezeichnung des 
Unterzeichners der Urkunde enthalten. Er soll den Ort und den Tag seiner 
Ausstellung angeben und ist mit Unterschrift und Präge- oder Farbdrucksiegel zu 
versehen. 
(4) Auf Antrag kann, sofern über die Rechtslage kein Zweifel besteht, in dem 
Vermerk auch bestätigt werden, daß der Aussteller zur Aufnahme der Urkunde 
zuständig war und daß die Urkunde in der den Gesetzen des Ausstellungsorts 
entsprechenden Form aufgenommen worden ist (Legalisation im weiteren Sinn). 
(5) Urkunden, die gemäß zwei- oder mehrseitiger völkerrechtlicher Übereinkunft von 
der Legalisation befreit sind, sollen nicht legalisiert werden. 

§ 14 Bestätigung der Echtheit inländischer öffentlicher Urkunden 

(1) Die Konsularbeamten sind befugt, zur Verwendung in ihrem Konsularbezirk die 
Echtheit im Inland ausgestellter öffentlicher Urkunden zu bestätigen. 



(2) Die Bestätigung soll nur erteilt werden, wenn der Konsularbeamte keinen Zweifel 
an der Echtheit hat. Von der Echtheit kann er in der Regel ausgehen, wenn die 
Urkunde ihm von der Stelle, die sie aufgenommen hat, zugeleitet worden ist. 

§ 15 Vernehmungen und Anhörungen 

(1) Die Konsularbeamten sind berufen, auf Ersuchen deutscher Gerichte und 
Behörden Vernehmungen durchzuführen. 
(2) Ersuchen um Vernehmungen, durch die eine richterliche Vernehmung ersetzt 
werden soll, können nur von einem Gericht oder von einer Behörde, die um 
richterliche Vernehmungen im Inland ersuchen kann, gestellt werden. Wird um 
eidliche Vernehmung ersucht, so ist der Konsularbeamte zur Abnahme des Eides 
befugt. 
(3) Die für die jeweilige Vernehmung geltenden deutschen verfahrensrechtlichen 
Vorschriften sind sinngemäß anzuwenden. Dolmetscher brauchen nicht vereidigt zu 
werden. Das Protokoll kann auch von dem vernehmenden Konsularbeamten geführt 
werden. Zwangsmittel darf der Konsularbeamte nicht anwenden. 
(4) Die Vernehmungen und die Vereidigungen und die über sie aufgenommenen 
Niederschriften stehen Vernehmungen und Vereidigungen sowie den darüber 
aufgenommenen Niederschriften inländischer Gerichte und Behörden gleich. 
(5) Die Vorschriften für Vernehmungen gelten für Anhörungen entsprechend. 

§ 16 Zustellungen 

Die Konsularbeamten sind berufen, auf Ersuchen deutscher Gerichte und Behörden 
Personen, die sich in ihrem Konsularbezirk aufhalten, Schriftstücke jeder Art 
zuzustellen. Über die erfolgte Zustellung ist ein schriftliches Zeugnis auszustellen 
und der ersuchenden Stelle zu übersenden. 

3. Abschnitt 
Die Berufskonsularbeamten 

§ 19 Erfordernisse einer besonderen Ermächtigung 

(1) Berufskonsularbeamte, die die Befähigung zum Richteramt haben, sind ohne 
weiteres zur Wahrnehmung aller konsularischen Aufgaben befugt. 

(2) Andere Berufskonsularbeamte sollen nur dann  

 
1. Willenserklärungen und eidesstattliche Versicherungen beurkunden, 
 
2. Auflassungen entgegennehmen, 
 
3. eidesstattliche Versicherungen abnehmen und 
 
4. Eheschließungen vornehmen, 

wenn sie hierzu vom Auswärtigen Amt besonders ermächtigt sind. Sie können nur 
dann  

 



1. Vernehmungen und Anhörungen, durch die eine richterliche Vernehmung ersetzt 
werden soll, vornehmen, 
 
2. Verklarungen aufnehmen und 
 
3. Eide abnehmen, 
 
wenn sie hierzu vom Auswärtigen Amt besonders ermächtigt sind. 
(3) Die Ermächtigung nach Absatz 2 Satz 2 kann nur Berufskonsularbeamten des 
höheren Auswärtigen Dienstes erteilt werden. Sie setzt ebenso wie die Ermächtigung 
nach Absatz 2 Satz 1 voraus, daß der betreffende Berufskonsularbeamte auf Grund 
seiner Ausbildung und beruflichen Erfahrung die erforderlichen Fähigkeiten für eine 
sachgemäße Erledigung der ihm anzuvertrauenden Amtsgeschäfte besitzt. 
(4) Die Ermächtigung kann auf die Wahrnehmung einzelner der in Absatz 2 
genannten Amtsgeschäfte beschränkt werden. 


